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Vorwort
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Für ihre liebevolle Unterstützung in diesem wie in allen anderen Lebens-
abschnitten, ihren beständigen Rückhalt und fortwährenden Zuspruch gilt mein 
größter Dank schließlich meinen Eltern, Ursula Exner und Wolfgang Otto, mei-
nem Bruder, Sebastian Otto, und natürlich Marco Großgart.
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Einleitung

A. Ausgangsbefund: Vielfalt des unionalen 
Rechtsetzungsverfahrensrechts

Das Verfassungsrecht der Europäischen Union1 zeichnet sich durch ein überaus 
vielfältiges Rechtsetzungsverfahrensrecht aus: Die Verträge normieren 70 ver-
schiedene Rechtsetzungsverfahrensarten zum Erlass verbindlicher Rechtsakte,2 
die sich mit wechselnden Häufigkeiten auf insgesamt 198 Kompetenztitel ver-
teilen.3

Dieser Befund ist – in mehrfacher Hinsicht – erklärungsbedürftig: Metho-
disch beruht die Zählung von 70 verschiedenen Rechtsetzungsverfahrensarten 
zunächst darauf, dass auch minimale Abweichungen zwischen den einzelnen 
Verfahrenskonfigurationen als solche erfasst worden sind; ob in einem Verfah-
ren zusätzlich der Ausschuss der Regionen anzuhören ist, ist für die Zählwei-
se dieser Arbeit von demselben Interesse wie die Frage, ob die Kommission 
das Initiativrecht innehat oder in welcher Form das Europäische Parlament4 am 
Rechtsetzungsverfahren teilnimmt. Diese Berücksichtigung auch kleinerer Ab-
weichungen zwischen den einzelnen Verfahrensanordnungen in den jeweiligen 
Kompetenztiteln führt beispielsweise dazu, dass sich dem Unionsrecht 16 Un-
terfälle des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens entnehmen lassen. Art. 289 
Abs. 1 und 294 AEUV geben diesem Verfahrenstypus zwar eine einheitliche 
Grundstruktur, allerdings modifizieren die einzelnen Rechtsetzungskompeten-
zen, die auf ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren verweisen, insbesonde-
re die Initiativberechtigung oder ergänzen zusätzliche Anhörungspflichten zu-
gunsten weiterer Organe oder Institutionen der Union.5

1 Zur Einordnung und Bezeichnung der Verträge als Verfassungsrecht s. nur Jakab, Con-
stitutional Language, 2016, S. 143 ff., 166 ff.

2 Regelmäßig in Form von Verordnungen, Richtlinien oder Beschlüssen, vgl. Art. 288 
Abs. 1–4 AEUV.

3 Die Zählung der Verfahrensarten und Kompetenztitel beruht auf einer eigenen Auswer-
tung der Verträge durch den Verfasser. S. zu den einzelnen Verfahrenskonfigurationen die Auf-
stellungen im ersten Hauptteil, B. II., III. 1., C. II.

4 Das Europäische Parlament wird im Folgenden als Parlament bezeichnet, sofern eine 
Verwechslung mit nationalen Parlamenten an der konkreten Textstelle ausgeschlossen er-
scheint.

5 Während die Modifikationen der Initiativrechte in Art. 289 Abs. 4 und 294 Abs. 15 



2 Einleitung

Bei einem entsprechenden Zugriff auf die besonderen Gesetzgebungsverfah-
ren, die von Art. 289 Abs. 2 AEUV immerhin in zwei Grundkonstellationen vor-
gestellt werden, lassen sich 19 Unterarten dieses Verfahrenstyps unterscheiden. 
Neben den Gesetzgebungsverfahren kennt das Unionsverfassungsrecht schließ-
lich noch 35 verschiedene sonstige Rechtsetzungsverfahrensarten.6 Auch im 
Bereich der sonstigen Rechtsetzungsverfahren lassen sich die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Konfigurationen auf Variationen der Akteure7 sowie 
der diesen zugeordneten Beteiligungsformen und Entscheidungsquoren zurück-
führen. Hier tragen aber zudem noch einphasige Verfahren zum Variantenreich-
tum bei, die einem spezifischen Akteur den autonomen Erlass eines Rechtsakts 
ermöglichen, ohne auf den verfahrenseinleitenden Vorschlag oder die Anhö-
rung einer anderen Stelle angewiesen zu sein.8

Erklärungsbedürftig ist aber vor allem, woraus diese Differenzen zwischen 
den einzelnen Rechtsetzungsverfahrensarten resultieren: Schließlich ist davon 
auszugehen, dass die skizzierten Unterschiede nicht dem Zufall oder der Un-
achtsamkeit des Vertragsgebers geschuldet sind, sondern aus einem bestimmten 
Grund Eingang in das Unionsverfassungsrecht gefunden haben und im Gefü-
ge des Rechtsetzungsverfahrensrechts eine spezifische Funktion erfüllen sol-
len. Die Tatsache, dass 43 der 70 Verfahrensarten jeweils nur auf eine einzige 
der 198 Rechtsetzungskompetenzen Anwendung finden, also singuläre Verfah-
rensrechtsphänomene sind,9 lässt die Erhellung der Gründe und Funktionen des 

AEUV angedeutet werden, lassen sich die zusätzlichen Anhörungspflichten – etwa zugunsten 
des Wirtschafts und Sozialausschusses – nur den jeweiligen Kompetenzbestimmungen ent-
nehmen, vgl. bspw. Art. 114 Abs. 1 S. 2 AEUV.

6 Zu den sonstigen Rechtsetzungsverfahren der delegierten und Durchführungsrechtset-
zung nach Art. 290 und 291 AEUV liegen bereits ausführliche Besprechungen vor, sodass sie 
in dieser Arbeit und auch in der Zählung der 70 Rechtsetzungsverfahrensarten respektive der 
35 sonstigen Rechtsetzungsverfahrensarten außer Betracht bleiben; s. zum Forschungsstand in 
Bezug auf diese Verfahren u. D.

7 Zur Terminologie: Weil das Unionsverfassungsrecht an den Rechtsetzungsverfahren 
nicht nur Unionsorgane, sondern auch Institutionen der Union ohne Organstatus, einzelne 
Amtswalter (den Präsidenten des Gerichtshofs im Verfahren nach Art. 255 Abs. 2 S. 2 und 3 
AEUV) und mitgliedstaatliche Stellen beteiligt, finden in dieser Arbeit grundsätzlich die all-
gemeinen Begriffe „Akteure“ oder „Beteiligte“ Verwendung.

8 Zu diesem Phänomen s. im zweiten Hauptteil, zweiter Abschnitt, C. I.
9 Von den insgesamt 198 Rechtsetzungskompetenzen verweisen 89 auf die bereits erwähn-

ten 16 verschiedenen ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 35 auf die 19 besonderen Ge-
setzgebungsverfahren und schließlich 71 auf die 35 sonstigen Rechtsetzungsverfahren. Hinzu 
kommen drei Kompetenznormen (Art. 83 Abs. 2, 136 Abs. 1 und 192 Abs. 3 UAbs. 2 AEUV), 
die auf andere Ermächtigungen verweisen, die unterschiedliche Rechtsetzungsverfahrensarten 
zur Anwendung bringen, sodass sie nicht eindeutig einer Verfahrensart zugeordnet werden 
können.

Neun der 16 Konfigurationen der ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 13 der 19 Va-
rianten der besonderen Gesetzgebungsverfahren sowie 21 Arten der 35 sonstigen Rechtset-
zungsverfahren sind Verfahrensarten, von denen jeweils nur an einer Stelle des Unionsver-
fassungsrechts Gebrauch gemacht wird. Für die besonderen Gesetzgebungs- und sonstigen 
Rechtsetzungsverfahren bedeutet das im Durchschnitt, dass eine Verfahrensart auf nicht ein-
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vielfältigen Rechtsetzungsverfahrensrechts der Union schließlich umso drän-
gender erscheinen.

In dieser Arbeit – und damit auch in der Zählung der Verfahrensarten – blei-
ben allerdings einige Sonderfälle unberücksichtigt, weil sie grundlegend ande-
ren Entscheidungsregeln folgen als alle übrigen Regelungsmaterien. Das gilt 
insbesondere für die Gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspoli-
tik,10 die sich durchgängig durch eine – im Unionsrecht sonst kaum vorgese-
hene – Rechtsetzungsbeteiligung des Europäischen Rates, einen prinzipiellen 
Verzicht auf den Erlass von Gesetzgebungsakten sowie eine nur eingeschränk-
te Kontrollierbarkeit des Rechtshandelns durch den Gerichtshof auszeichnet.11 
Aber auch weitere Teile des auswärtigen Handelns der Union,12 die Rechts-
staatlichkeits-,13 Beitritts-, Austritts- und Vertragsänderungsverfahren14 sowie 
schließlich das spezifische Beschlussfassungsregime in der Verstärkten Zusam-
menarbeit15 sind durch Verfahrenskonfigurationen und Strukturentscheidungen 
gekennzeichnet, die mit dem sonstigen Rechtsetzungsverfahrensrecht wenig 
gemeinsam haben. Außer Betracht bleiben weiterhin diejenigen Entscheidungs-
verfahren, die der Einsetzung oder Wahl von Amtsträgern dienen.16 Schließlich 
fallen diejenigen Rechtsetzungsverfahren aus dem Untersuchungsprogramm 
dieser Arbeit heraus, die gängigerweise mit dem Terminus des „Sozialen Dia-

mal zwei Kompetenztitel anwendbar ist. Höher liegt die Quote bei den ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren: Hier teilen sich durchschnittlich mehr als fünf Kompetenztitel dieselbe Ver-
fahrensart.

10 Fünfter Titel EUV (Art. 21–46 EUV).
11 S. zu diesen Charakteristika Art. 24 Abs. 1 UAbs. 2 S. 2, 3, 6 EUV sowie zur daraus re-

sultierenden institutionellen sowie verfahrensrechtlichen Sonderstellung dieses Politikbereichs 
im Überblick König/Kleinlein, Gesetzgebung, in: Schulze/Janssen/Kadelbach (Hrsg.), Hdb. 
EuR, 42020, § 2, Rn. 3. Zu den Verfahren der Rechtsetzung und Entscheidungsfindung in der 
Gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik ausführlich Koutrakos, Decision 
Making, in: Schütze/Tridimas (Hrsg.), European Union Law, 2018, S. 1141 ff. Dass die Verfas-
sungspraxis der Unionsorgane in der Gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungs-
politik Tendenzen aufweist, vom rein intergouvernementalen Modus der Zusammenarbeit 
abzuweichen, wie von Achenbach, Mehrebenensystem, in: Krüper/Pilniok (Hrsg.), Organisa-
tionsverfassungsrecht, 2019, S. 121, 129 ff., 133 herausstellt, ändert nichts am normativen Be-
fund, der für diese Arbeit allein von Bedeutung ist.

12 Fünfter Teil, Titel IV–VII AEUV (Art. 215–222 AEUV).
13 Art. 7 EUV.
14 Sechster Titel EUV (Art. 47–55 EUV). Der Ausschluss der Vertragsänderungsverfahren 

umfasst allerdings nicht auch diejenigen Rechtsetzungsverfahren im AEUV, die aufgrund der 
Reichweite des zugehörigen Kompetenztitels als besondere Vertragsänderungsverfahren quali-
fiziert werden; s. zu diesen Fällen im Überblick Peers, Yearbook of European Law 31 (2012), 
17 ff. Zudem sind einige Verfahren im AEUV den Konfigurationen der besonderen Vertrags-
änderungsverfahren aus Art. 48 Abs. 6 und 7 EUV nachgebildet, weshalb die Besprechung die-
ser Verfahren auch eine knappe Analyse der Verfahrenskonfiguration der Art. 48 Abs. 6 und 7 
EUV erfordert – dazu u. im zweiten Hauptteil, dritter Abschnitt, B. II.

15 Vierter Titel EUV (Art. 20 EUV) sowie sechster Teil, Titel III AEUV (Art. 326–334 
AEUV).

16 Z. B. das Verfahren zur Einsetzung des Kommissionspräsidenten, Art. 17 Abs. 7 EUV.
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logs“ bezeichnet werden, weil hier nicht-hoheitliche Akteure an der uniona-
len Rechtsetzung beteiligt sind.17 Wegen der erkennbaren verfahrensrechtlichen 
Besonderheiten ist die Auslassung der vorgenannten Bereiche allerdings nicht 
geeignet, die Aussagekraft der für den weit überwiegenden – aber eben auch nur 
für diesen – Teil des unionalen Rechtsetzungsverfahrensrechts formulierten Er-
kenntnisse zu schmälern.

B. Erkenntnisinteresse und methodischer Zugriff

Die Leitfragen dieser Arbeit lauten: Welchen Strukturentscheidungen und Ge-
setzmäßigkeiten folgt das Rechtsetzungsverfahrensrecht der Unionsverfas-
sung? Welche Faktoren bedingen dessen enorme Ausdifferenzierung und Viel-
falt? Welche Zwecke, Wertungen und Konzepte erklären die kategorialen, 
prozeduralen und institutionellen Unterschiede zwischen den 70 verschiedenen 
Rechtsetzungsverfahrensarten?

Um Antworten auf diese Fragen geben zu können, zerlegt diese Arbeit die 
einzelnen Verfahrenskonfigurationen zunächst in ihre kategorialen, prozedura-
len und institutionellen Bestandteile.18 Im Anschluss hieran werden diese Ele-
mente dann mit weiteren unionsverfassungsrechtlichen Bestimmungen ver-
knüpft, die Auskunft über das Wesen und die rechtlichen Implikationen einer 
Verfahrenskategorie, die Stellung und Aufgaben eines Verfahrensakteurs und 
schließlich über die Eigenheiten eines unionalen Politikbereichs19 geben. Der 
rechtsetzungsverfahrensrechtliche Zugriff dieser Arbeit schließt also die Ana-
lyse der vertraglichen Organkompetenzen und der einer Verfahrensart zugeord-
neten Regelungsgegenstände explizit mit ein. Diese Erweiterung findet ihren 
Grund darin, dass das Rechtsetzungsverfahrensrecht im engeren Sinne – Ver-
fahrensabläufe und Verfahrensarten – in seinen Zwecken nur verständlich wer-
den kann, wenn logisch unmittelbar mit ihm verknüpfte, aber eben nicht mehr 

17 Der Soziale Dialog, vgl. Art. 155 Abs. 1 AEUV, kann in ein Rechtsetzungsverfahren 
münden, in dem der Rat auf gemeinsamen Antrag der Sozialpartner und auf Vorschlag der 
Kommission Rechtsakte beschließt und das Parlament unterrichtet, s. Art. 155 Abs. 2 UAbs. 1 
S. 1 Alt. 1, S. 2, UAbs. 2 AEUV. Zum sozialen Dialog im Allgemeinen sowie zu diesem „kor-
porativen“ Verfahren der Beschlussfassung ausführlich Pitz, Dialog, 2015, S. 59 ff., insb. 
S. 75 ff. sowie zum Begriff der Sozialpartner S. 89 ff.

18 An diesen Aufspaltungen – kategoriale Betrachtung einerseits, prozeduralinstitutionel-
le Perspektive andererseits – orientiert sich auch die Gliederung dieser Arbeit; s. dazu in dieser 
Einleitung u. E.

19 Gemeint sind damit regelungsgegenstandsbezogene Spezifika, Regelungsbedürfnisse 
und Interessenkonflikte, die ein Politikfeld ganz grundsätzlich prägen und sich deshalb bereits 
in der unionsverfassungsrechtlichen Konfiguration der Entscheidungsregeln für dieses Politik-
feld niederschlagen. Nicht von Interesse sind hingegen konkrete Rechtsakte, die mittels der 
hier zu besprechenden Rechtsetzungsverfahren beschlossen worden sind, oder die in diesen 
enthaltenen politischen Richtungsentscheidungen der Unionsorgane.
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genuin rechtsetzungsverfahrensrechtliche Umstände in die Betrachtung ein-
bezogen werden.

In Bezug auf diese rechtsetzungsverfahrensrechtlichen Phänomene und Zu-
sammenhänge im weiteren Sinne geht es der Arbeit jedoch nicht um die Ermitt-
lung des historischen Willens des Vertragsgebers;20 dieser Verzicht auf rechts-
historische Untersuchungen ist dem Umstand geschuldet, dass Quellen zu 
jüngeren Vertragsrevisionen, die den aktuellen Zustand des Rechtsetzungsver-
fahrensrechts wesentlich prägen, nur vereinzelt zur Verfügung stehen.21 Statt-
dessen ist zentrales Anliegen dieser Arbeit die Rekonstruktion von Funktionen 
und Wertungen aus dem geltenden Unionsverfassungsrecht selbst, das zu die-
sem Zwecke systematisch und teleologisch ausgewertet wird.22

Die dergestalt rekonstruierten Gesetzmäßigkeiten, Wertungen, Konzepte 
und Strukturentscheidungen, die dem Unionsverfassungsrecht implizit zugrun-
de liegen, macht die Arbeit als Funktions- und Organisationslogiken23 expli-
zit: Für jede rechtsetzungsverfahrensrechtliche Differenzierung wird ein Er-
klärungsangebot zu ihrer unionsverfassungsrechtlichen Funktion sowie der zu 

20 Rechtshistorische Untersuchungen zu verfahrens- und organisationsrechtlichen Fragen 
der Unionsverfassung sind Gegenstand zweier jüngerer deutschsprachiger Dissertationen, die 
jeweils unter der Betreuung von Schorkopf entstanden sind, zum einen M. Thiele, Motor der 
Integration, 2019 (zur Rolle der Kommission im institutionellen Gefüge); zum anderen Herok, 
Rechtsangleichung, 2021; insofern programmatisch zum rechtshistorischen Zugriff auf das 
Recht der europäischen Integration Schorkopf, JZ 2014, 421 ff.

21 S. zum Quellenzugang Schorkopf, JZ 2014, 421, 424 f. Die Materialien zum Europäi-
schen Konvent (2002/2003) und zu den Regierungskonferenzen 2003/2004 und 2007, die on-
line frei verfügbar sind, bilden hiervon eine Ausnahme, weshalb sie an geeigneten Stellen 
dieser Arbeit zumindest kursorisch berücksichtigt werden (zu ihrer Bedeutung für die rechts-
historische Arbeit positiv auch Wendel, ZaöRV 68 [2008], 803 ff.). Allerdings bestehen in 
Bezug auf den Gegenstand dieser Arbeit zwei Probleme: Zum einen haben die gut dokumen-
tierten Problembeschreibungen und Regelungsvorschläge der Arbeitsgruppen des Konvents 
nicht in allen Fällen Eingang in den Europäischen Verfassungsvertrag (und damit auch nicht 
in den Vertrag von Lissabon) gefunden, sodass ihre Relevanz für das Verständnis des Unions-
rechts bisweilen stark begrenzt ist – s. dazu insb. den Abschnitt zum Gesetzgebungsbegriff 
u. im ersten Hauptteil, A. IV. 2. a). Zum anderen gilt gerade für die Materialien zu den Regie-
rungskonferenzen, dass die hier interessierenden Detailunterschiede im Rechtsetzungsverfah-
rensrecht dort keine Erwähnung finden, sodass der Erkenntniswert des Materials diesbezüglich 
ebenfalls begrenzt ist.

22 Es geht hier also um das „Warum und Wozu“ einer Verfahrensrechtsnorm, nicht um die 
„tatsächlichen Umstände [, die] die zur Entscheidung berufenen Menschen dazu veranlasst 
haben“, diese Verfahrensrechtsnorm aufzustellen, wie P. Reimer, Verfahrenstheorie, 2015, 
S. 134 Fn. 226 ein verfassungs- und verfahrenstheoretisches Erkenntnisinteresse einem rechts-
historischen Erkenntnisinteresse gegenüberstellt. Die (partielle) Ausblendung dieser tatsäch-
lichen Umstände ist für die verfassungs- und verfahrenstheoretische Arbeit indes unschädlich, 
weil es dort gerade nicht um die Auslegung eines verbindlichen Rechtstextes geht, sondern 
um die unverbindliche Reflexion über einen solchen – das wird wiederum zutreffend heraus-
gestellt von Reimer, ebd., S. 152 („Die beschriebenen Zwecke müssen nicht die vom Norm-
geber tatsächlich verfolgten sein“).

23 Zu Funktions und Organisationslogiken als Schlüsselbegriffe der Organisationsverfas-
sungsrechtstheorie s. noch u. C. II.
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ihrer Verwirklichung unionsverfassungsrechtlich vorgesehenen Anordnung von 
Verfahrensschritten, Beteiligten und Beteiligungsformen unterbreitet. Welche 
Erkenntnisse dabei als Funktions- oder Organisationslogik zu deklarieren sind, 
ist mehr eine Frage der Perspektive als des inhaltlichen Unterschieds: Funk-
tionslogiken beschäftigen sich mit den verfahrensrechtsexternen Zwecken, mit 
denen sich ein Phänomen des Rechtsetzungsverfahrensrechts identifizieren 
lässt. Organisationslogiken eröffnen hingegen eine verfahrensrechtsinterne Per-
spektive, indem sie die Wahl des verfahrensrechtlichen Instrumentariums vor 
dem Hintergrund denkbarer institutionellprozeduraler Alternativen reflektie-
ren. Beide Erkenntnisprozesse lassen sich indes nicht unabhängig voneinander 
betreiben: Aufschluss über die verfahrensrechtsexternen Zwecke eines verfah-
rensrechtlichen Phänomens geben insbesondere die im Verfahren eingesetzten 
Akteure sowie die ihnen zugeordnete Mitwirkungsart. Die unionsverfassungs-
rechtliche Determinierung von Beteiligten und Beteiligungsformen wiederum 
lässt sich nur erklären, wenn der konkrete Verfahrensschritt in einen größeren 
Kontext eingeordnet wird, der in der Regel auch aus nicht-verfahrensrecht-
lichen Bestimmungen und den ihnen wiederum zugrunde liegenden Wertungen 
besteht.

Der Arbeit geht es folglich um die Reflexion des geltenden unionalen 
Rechtsetzungsverfahrensrechts, sie will also einen Beitrag zur Unionsverfas-
sungsrechtstheorie leisten.24 Aus welchen Rechtssätzen das Rechtsetzungs-
verfahrensrecht der Union besteht – mithin die Frage nach dem geltenden 
Rechtsetzungsverfahrensrecht selbst –, ist hierfür zwar eine notwendige Vor-
frage; sie steht allerdings nicht im Zentrum der Arbeit, zumal Informationen 
hierüber vielfach aus bereits vorliegenden Beiträgen gewonnen werden können. 
Nur an denjenigen Stellen, an denen die Beschaffenheit des geltenden Rechtset-
zungsverfahrensrechts offen oder umstritten ist, bearbeitet diese Untersuchung 
Fragen des Unionsverfassungsrechts selbst, um der sich daran anschließenden 
Reflexion einen gesicherten Gegenstand zugrunde legen zu können.25

Die Suche nach Funktions- und Organisationslogiken hinter dem verfah-
rensbezogenen Unionsverfassungsrecht geschieht in dieser Arbeit induktiv 
und ergebnisoffen: Es geht nicht darum, den Niederschlag bestimmter, zuvor 
inhaltlich feststehender Organisationsmaximen oder Theorieelemente in den 
einzelnen Bestimmungen des Verfassungsrechts nachzuweisen oder in diese 

24 Zur Eigenart des verfassungs und verfahrenstheoretischen Zugriffs s. u. C. I. und C. III.
25 Genuine Beiträge zum Unionsverfassungsrecht (und gerade nicht seiner Theorie) er-

bringt diese Arbeit in Bezug auf die unionsverfassungsrechtlichen Implikationen der Kategorie 
der Gesetzgebungsverfahren, s. im ersten Hauptteil, A. V., zweitens hinsichtlich des geltenden 
Verfahrensrechts für solche Kompetenztitel, die keine konkrete Verfahrensart vorgeben, s. im 
ersten Hauptteil, D., sowie drittens im Hinblick auf die Normativität des dualen Legitimati-
onskonzepts und die rechtlichen Implikationen des unionalen Demokratieprinzips für die Ver-
fahrensbeteiligung des Rates und des Parlaments, s. im zweiten Hauptteil, zweiter Abschnitt, 
B. II. 2.
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hineinzulesen.26 Stattdessen ist ihr Ziel, funktionelle und organisationelle Ge-
setzmäßigkeiten aus dem unionsverfassungsrechtlichen Rechtsetzungsverfah-
rensrecht selbst abzuleiten27 und hieraus eine unionsspezifische, am gelten-
den Recht ausgerichtete Rechtsetzungsverfahrensrechtstheorie zu entwickeln. 
Dabei ist es der Arbeit ein Anliegen, die Inkonsistenzen und Inkohärenzen des 
vielfältigen Rechtsetzungsverfahrensrechts nicht als Makel des Unionsverfas-
sungsrechts anzusehen, sondern diese Vielfalt als normative Realität zu akzep-
tieren. Sie ist deshalb um die Formulierung entsprechend differenzierter Funk-
tions- und Organisationslogiken bemüht, die nicht nur die großen Linien des 
Rechtsetzungsverfahrensrechts nachzeichnen, sondern gerade auch logische 
Widersprüche und das Fehlen sachlicher Differenzierungsgründe offenlegen. 
Auch unternimmt diese Arbeit insbesondere nicht den Versuch, alle verfah-
rensrechtlichen Erscheinungen als Ausprägungen eines unionalen Demokratie-
prinzips zu erklären oder gar ihre Übereinstimmung mit den vermeintlichen 
Vorgaben eines solchen Prinzips zu überprüfen.28 Vielmehr fungiert das unions-
spezifische Demokratiekonzept29 in dieser Arbeit als eine mögliche Erklärungs-
hypothese für die unionsverfassungsrechtliche Konstruktion rechtsetzungsver-
fahrensrechtlicher Mechanismen, die gleichwertig neben anderen steht.

Des Weiteren wird die Theoriefindung in dieser Arbeit durch keinen außer-
unionsverfassungsrechtlichen Maßstab reglementiert: Begrenzungen oder ty-
pische Konzepte, die sich aus den nationalen Verfassungen ergeben,30 spielen 

26 In diese Richtung bspw. das von Ruffert, Rechtserzeugung, in: Schumann (Hrsg.), Hie-
rarchie, 2015, S. 95, 96 formulierte Forschungsdesiderat mit Demokratie und Rechtsgleichheit 
als Zielgrößen der Theorie und Dogmatik.

27 Mit einem entsprechenden Arbeitsprogramm für das Kompetenzgefüge der Union Kla-
mert, Kompetenzverteilung, in: Herzig/Klamert/Palmstorfer u. a. (Hrsg.), Europarecht und 
Rechtstheorie, 2017, S. 137 ff.

28 Kritisch zu einem solchen Vorgehen auch Meinel, Unterscheidung, in: Krüper/Pilniok 
(Hrsg.), Organisationsverfassungsrecht, 2019, S. 103, 120, der für die Beschäftigung mit dem 
(deutschen) Organisationsverfassungsrecht mahnt, dessen Eigenständigkeit ernst zu nehmen 
und deshalb „die organisatorischen Strukturen nicht als ‚Verwirklichung‘ eines zuvor abs-
trakt bestimmten Demokratieprinzips zu verstehen, sondern umgekehrt die Struktur der grund-
gesetzlichen Demokratie zunächst einmal von den vorhandenen organisatorischen Strukturen 
her zu begreifen“. Seiner anschließenden Forderung, sich „auf sehr viel kleinteiligere For-
schungen zu den organisatorischen Phänomenen des Verfassungsrechts einzulassen“, trägt 
diese Arbeit mit ihrem Untersuchungsgegenstand in Bezug auf das Unionsverfassungsrecht 
Rechnung.

29 Dazu in dieser Arbeit im Kontext der Parlaments und Ratsbeteiligung an den Rechtset-
zungsverfahren im zweiten Hauptteil, zweiter Abschnitt, B., im Kontext des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen im zweiten Hauptteil, zweiter Abschnitt, 
D., und schließlich im Kontext der Beteiligung nationaler Parlamente im zweiten Hauptteil, 
dritter Abschnitt, B. II. 3.

30 Vgl. auch den Hinweis bei Klamert, Kompetenzverteilung, in: Herzig/Klamert/Palm-
storfer u. a. (Hrsg.), Europarecht und Rechtstheorie, 2017, S. 137, 138, der in Bezug auf die 
Struktur und Funktionen der unionalen Kompetenzordnung konstatiert, dass die national „prä-
formiert[e]“ Sichtweise nicht den Blick für unionsspezifische Gesetzmäßigkeiten in diesem 
Bereich verstellen dürfe.
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für die Ermittlung der Funktions- und Organisationslogiken des Unionsrechts 
ebenso wenig eine Rolle wie die Kritik, die aus einer demokratietheoretischen 
Perspektive am geltenden Unionsverfassungsrecht formuliert werden könn-
te.31 Ob beispielsweise die Konfiguration der unionalen Rechtsetzungsverfah-
ren eine – nach diesen außerunionsverfassungsrechtlichen Maßstäben – hinrei-
chende demokratische Legitimation der auf diese Weise erzeugten Rechtsakte 
garantiert oder diese vielmehr aufgrund des Rechtsetzungsverfahrens an einem 
Demokratiedefizit leiden, ist demnach keine Frage, auf die diese Arbeit eine 
Antwort geben will.

Diese doppelt ergebnisoffene Vorgehensweise zielt darauf ab, die Rekon-
struktion der Funktions- und Organisationsrationalitäten des unionalen Recht-
setzungsverfahrensrechts und ihre Bewertung voneinander klar zu trennen. Die 
Vermengung von Inhaltsermittlung und Inhaltsbeurteilung birgt die Gefahr, 
dass Rechtsphänomene gar nicht oder nur verzerrt wahrgenommen werden, 
weil die Anlegung eines Maßstabs bereits den Blick auf den Untersuchungs-
gegenstand beeinflusst.32 Von der Trennung der beiden Arbeitsschritte profitie-
ren hingegen sowohl die Inhaltsermittlung als auch die Inhaltsbeurteilung: Sie 
erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Theorie ihrem Anliegen, den Zweck 
der unionsverfassungsrechtlichen Bestimmungen zu erklären und in einen grö-
ßeren Zusammenhang einzuordnen, gerecht werden kann. Gleichzeitig ermög-
licht sie einen inhaltlich fundierten rechtspolitischen und nationalverfassungs-
rechtlichen Diskurs über Veränderungsnotwendigkeiten und -möglichkeiten des 
Unionsrechts,33 indem sie die unionsspezifischen Zwecke der Vertragsbestim-
mungen klar und unverfälscht hervortreten lässt; sichtbar werden damit auch 
implizite Querverbindungen zwischen einzelnen Vertragsmechanismen, die bei 
einer Reform idealerweise zu berücksichtigen sind, wenn eine binnenkohärente 
Lösung gewünscht wird.34

31 Mit einer anspruchsvollen und kritischen demokratietheoretischen Rekonstruktion der 
unionalen Gesetzgebungsverfahren und des dualen Legitimationskonzepts monographisch von 
Achenbach, Demokratische Gesetzgebung, 2014, zu Erkenntnisinteresse und Methodik dort 
S. 1 f., zu den demokratietheoretischen Teilen S. 327 ff. und S. 407 ff.

32 Besonders deutlich wird das beim unionalen Gesetzgebungs- und Gesetzgebungsver-
fahrenskonzept, das bisweilen mit nationalstaatlich ausgerichteten Gesetzgebungsvorstellun-
gen assoziiert und in der Folge in seiner spezifisch unionsverfassungsrechtlichen Gestalt ver-
kannt wird, s. u. im ersten Hauptteil, A. III.

33 Allgemein zu Methoden, Gegenständen, Chancen und Risiken von Reflexionen über die 
Zukunft der europäischen Integration jüngst Martini, Lissabon-Jahrzehnt, in: Martini/Rathke 
(Hrsg.), Lissabon, 2020, S. 9, 11 f., 15 ff.

34 Plakatives Beispiel hierfür ist das Initiativrecht der Kommission, das mit der Möglich-
keit zu Mehrheitsentscheidungen im Rat korrespondiert und die Gemeinwohldienlichkeit der 
Rechtsaktvorschläge sicherstellen soll. Bei einer Reform der Initiativrechtsverteilung gilt es 
folglich, auch die Sicherung der Akzeptanzfähigkeit von Mehrheitsbeschlüssen durch die Mit-
gliedstaaten zu bedenken. Diese Folgefragen lassen sich aber schnell übersehen, wenn der As-
pekt der Initiativrechtsverteilung primär aus der – bewertenden – Perspektive des gewünschten 
Ausbaus parlamentarischer Rechte angegangen wird. S. zu den Funktionen des Initiativrechts 
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C. Methodentheoretische Verortung

Diese Arbeit über das Unionsverfassungsrecht stammt von einem in der deut-
schen Rechtswissenschaftskultur sozialisierten Autor – und ist damit im ers-
ten Zugriff eine „deutsche“ Arbeit über das Europarecht. Gleichwohl ist ihr 
ausdrückliches Anliegen, die Unionsrechtsordnung inhaltlich möglichst un-
voreingenommen und genuin europäisch zu betrachten, indem sie national-
verfassungsrechtlich induzierte Sichtweisen oder vermeintliche Parallelen mit 
nationalen Verfassungskonstruktionen jedenfalls nicht als das jeweils nächst-
liegende Erklärungsangebot für spezifisch unionale Strukturentscheidungen 
betrachtet.35 Allerdings sind methodische wie inhaltliche Prägungen durch die 
deutsche Europa- und Verfassungsrechtswissenschaft natürlich nicht zu bestrei-
ten, nicht gänzlich zu eliminieren und in einer sich aus pluralen Rechtstraditio-
nen zusammensetzenden Union auch nicht per se illegitim, weshalb sie an die-
ser Stelle der besseren Transparenz und Nachvollziehbarkeit halber offengelegt 
werden sollen.36

der Kommission näher u. im zweiten Hauptteil, erster Abschnitt, A. Zum Nutzen von Funk-
tions und Organisationslogiken für Diskussionen über Reformen der Union – wiederum am 
Beispiel der Initiativrechtsverteilung – auch schon N. Otto, Rechtsetzungsverfahren, in: Mar-
tini/Rathke (Hrsg.), Lissabon, 2020, S. 55, 57, 68 f.; allgemeiner P. Reimer, Verfahrenstheorie, 
2015, S. 161 ff., nach dem die Verfahrenstheorie zu „wissenschaftliche[r] Rechtspolitik“ be-
fähige, S. 162; für die Verfassungstheorie als Grundlagendisziplin für die Verfassungsrechts-
politik schließlich Je staedt, Verfassungstheorie, in: Heckmann/Schenke/Sydow (Hrsg.), FS 
Würtenberger, 2013, S. 221, 227.

35 Anders, als Unger, Unionsverfassungsrecht, in: Hatje/MüllerGraff/Terhechte (Hrsg.), 
Europarechtswissenschaft, 2018, S. 191, 196 meint, geht mit einer solchen Selbstverpflichtung 
auf ein Staatsanalogien vermeidendes Denken gerade nicht automatisch eine „prononciert in-
tegrationsfreundliche […] Perspektive“ einher, weil die Bewertung der unionsverfassungs-
rechtlichen Mechanismen, in der eine politische Einstellung zur europäischen Integration eine 
Rolle spielen mag, der Ermittlung und Beschreibung derselben idealerweise in einem getrenn-
ten Arbeitsschritt nachfolgt (s. auch soeben unter B.). Klug differenzierend zum Ziel, die Ei-
genständigkeit der Unionsrechtsordnung auch wissenschaftlich abzubilden, Thym, EuR 2015, 
671, 690: „Man darf staatsrechtliche Kategorien nicht unbesehen auf die EU-Integration über-
tragen, aber die ‚Sui-generis-Hypothese‘ kann eine erkenntnishindernde Wirkung entfalten, 
wenn sie in der Forschung den modifizierenden Rückgriff auf die Erklärungstraditionen und 
Theoriebestände des Völker- und/oder Staatsrechts abschneidet“. Eingehender zur unionsauto-
nomen Rekonstruktion unionsverfassungsrechtlicher Konzepte in dieser Arbeit anhand des 
Beispiels der Verfahrenskategorien, s. u. im ersten Hauptteil, A. III.

36 Damit ist diese Arbeit als „ein legitimer, wenngleich einseitiger Vorschlag auf dem 
europäischen Marktplatz der Ideen“ zu betrachten, wie von Bogdandy, JöR n. F. 68 (2020), 
409, 438 durch ein deutsches Rechtswissenschaftsverständnis geprägte Beiträge zum Unions-
recht charakterisiert. Auf die Gefahr „[h]albautonome[r] Debatten“ über das Europarecht – zu 
denen auch diese Arbeit sicherlich ein Stück weit beiträgt, indem sie in deutscher Sprache ver-
fasst ist und hauptsächlich deutsch und englischsprachige Beiträge verarbeitet – weist u. a. 
Sydow, JöR n. F. 68 (2020), 545, 545 ff. m. w. N. hin, der nationalen Prägungen des wissen-
schaftlichen Zugriffs einen gewissen Wert aber dennoch nicht absprechen will, 554; ebenso 
Hatje/Mankowski, EuR 2014, 155, 169, für die „nationale Unionsrechte“ (zu Begriff und Ur-
sachen 155 ff.) i. E. „kein Schaden, sondern […] systemimmanent“ sind.



10 Einleitung

Konkret ist diese Arbeit durch vier methodische Zugriffe inspiriert, die in 
ihrer spezifischen Gestalt in der deutschen Rechtswissenschaft Verwendung 
finden, in ihren grundlegenden Erkenntnisinteressen allerdings auch anderen 
Rechtswissenschaftskulturen geläufig sind: Zum einen durch das deutsche, aber 
verallgemeinerbare Verständnis und Erkenntnisinteresse von Verfassungstheo-
rie (dazu I.), zum anderen durch die stärkere Zuwendung zur Organisations-
verfassungsrechtstheorie (dazu II.), drittens durch das Konzept und Erkennt-
nisinteresse einer Verfahrenstheorie (dazu III.) sowie schließlich durch die 
kritische Distanz zur Annahme von Systemen im Recht und die Vergewisserung 
über Nutzen und Risiken rechtswissenschaftlicher Systematisierungen (dazu 
IV.).

I. Verfassungstheorie

Die Verfassungstheorie, wie sie in jüngerer Zeit maßgeblich durch Je staedt ge-
prägt worden ist, in ihrer methodischen Ausrichtung aber keinesfalls unumstrit-
ten ist, interessiert sich für die „Verfassung hinter der Verfassung“; sie fragt 
nach Grund und Zweck verfassungsrechtlicher Normen, nach Ordnungs- und 
Leitideen, die den Verfassungstext durchziehen und geeignet sind, seine Einzel-
bestandteile in einen größeren Sinnzusammenhang einzuordnen.37 Damit bildet 
sie eine Reflexions und Komplementärdisziplin zu dem, was in der deutschen 
Verfassungsrechtswissenschaft unter Dogmatik firmiert, also zur anwendungs-
bezogenen Ermittlung des geltenden (Verfassungs-)Rechts.38 Dergestalt ver-
standene Verfassungstheorie erfüllt verschiedene Funktionen, aus denen diese 
Arbeit die „Erklärung“ der Verfassung herausgreift, der vorhandenen Verfas-
sung also affirmativ begegnet. Eine Kritik der realen Verfassung am Maßstab 

37 S. zum einen grundlegend Je staedt, Verfassung, 2009; zum anderen ders., Verfassungs-
theorie als Disziplin, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, 2010, § 1, dort 
insb. Rn. 24, 27 f., 33 f., 77, 81. Gegen dieses Verständnis aber insb. Volkmann, Der Staat 51 
(2012), 601, 602 f. Zur Prägung des heutigen Verständnisses der Verfassungstheorie durch Je-
staedt – kritisch – auch Kersten, Zuspitzung, 2020, S. 19, der ein eigenes Methodenverständ-
nis von Verfassungstheorie entfaltet, das sich bewusst von demjenigen Je staedts abgrenzt und 
von Kersten selbst auf die Kurzformel reduziert wird, Verfassungstheorie sei die zugespitz-
te Lektüre der Verfassung, die alternative Verständnisse der Verfassungsnormen ermöglicht, 
s. z. B. S. 13 ff., 37 f., 59, 134.

38 Ausführlich zur Dichotomie Verfassungsdogmatik/Verfassungstheorie erneut Je staedt, 
Verfassungstheorie als Disziplin, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, 
2010, § 1, Rn. 11 ff., 58 f., zur Reflexionsfunktion Rn. 27, 77; s. ferner Roellecke, Beobachtung, 
in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, 2010, § 2, Rn. 7. Zuvor bereits mit 
einem solchen Verständnis von Verfassungstheorie Morlok, Verfassungstheorie, 1988, S. 51 ff. 
Vorschlag eines anderen Verständnisses vom Verhältnis Verfassungstheorie/Verfassungsdog-
matik, das erst über die Verfassungspraxis als Schnittstelle überhaupt hergestellt wird („Ver-
fassungsdogmatik ist stets theorieakzessorisch, Verfassungstheorie aber nicht dogmatikakzes-
sorisch“), bei Kersten, Zuspitzung, 2020, S. 28, auch S. 22, 27.
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